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Text 

Serviceeinrichtungen 

§ 58a. (1) Eine Serviceeinrichtung ist eine Anlage, umfassend auch Grundstücke, Gebäude und 
Ausrüstung, die ganz oder teilweise speziell dafür hergerichtet wurde, um eine oder mehrere der im § 58b 
Abs. 1 bis 3 angeführten Leistungen als Serviceleistungen in ihr erbringen zu können. 

(2) Der Betreiber einer im § 58b Abs. 1 angeführten Serviceeinrichtung hat diese ganz oder teilweise 
als Schienenverkehrs-Serviceeinrichtung zum Leasing oder zur Vermietung auszuschreiben, wenn diese 
mindestens zwei aufeinanderfolgende Jahre lang nicht genutzt wurde und die 
Eisenbahnverkehrsunternehmen gegenüber dem Betreiber ihr Interesse am Zugang zur Serviceeinrichtung 
auf der Grundlage eines nachgewiesenen Bedarfs bekundet haben. Von dieser Verpflichtung kann sich 
der Betreiber der Serviceeinrichtung durch den Nachweis befreien, dass die Serviceeinrichtung infolge 
eines Umstellungsprozesses von keinem Eisenbahnverkehrsunternehmen genutzt werden kann. 
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